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Amtlicher Teil
neu, ..
elle butt-
t m*rbtl _
m£tf iÖI'. M "«tag de» 14. d. Mt ». R - rmittag » 10 Uhr
ürei« n» ^ Lithos zum Löwen in Westerburg eine Versammlung
prhfthfß6er  heisch- und Trichiaenbeschauer des hiesigen Kreises unter dem
ionat -̂ orsttz des Herrn Kreistierarztes Wenzel aus Limburg statt. Die
ronul Herren Bürgermeister werden ersucht, die Fleisch- und Trichineiibe-

rechtzeitig zu der Versammlung einzuladen.
r,,,* 12 *"! Westerburg . den 81. Februar 1916.
ff ' "J _ _ _ >ec Un >v*t.
Ischaft j Diejenigen Herren Bürgermeister des Kreises welche choch mit

Freitag , den 11. Februar 1916. SS. Aahrgarrg

er Erledigung meiner Verfügung vom 3. März 1915 Kreisbl.
lbgeliefen̂- betr. Einsendung der Erbebungskarte über Hochwrffer-
as küsfts"d UeberschwemmuiigSschäden im Rückstände sind, werben an die
iw. Lai0s0 ri !ge  Einsendung erinnert.

Westerburg , den 7. Februar 1916.
srn . »ft_ _ _ ■ _ vtfg & '.tJtat.
*2 ? i «r ^ Bekanntmachung

* **? t n? ê un9 ^er  Bekanntmachung über die Höchstpreise fürur
Adtz Brotgetreide vom 23. Juni 1915 (Reichs-Ges.-

Vom 17. Januar 1916.
31. S . 458).

riuU8 ti» -,ff,rX e,k? ^2be§ ?r0t  ^ at auf ®runb  des § 5 des Gesetzes, be-
■r VriiÄ b Höchstpreise vom 4. August 1914 in der Fassung vom

Dezember 1914 (R.-G.-Bl . S . 516) folgende Bekanntmachungauch blassen:
b» Artikel I

der Bekanntmachung über die Höchstpreise für Brotae-
Ä- 2S- sw <L ®, 81. llU)  JertE , L °»d.imai Mlenderungen vorgenommen:
WBLt  Mr §4Ä folgende Fassung : . Die Höchstpreise gelten
Mckt Wmtersaatgetrelde brs zum 18. Januar 1916, für
n ifit ff mmerfaatgetretbe brs zum 15. Mai 1916. Als SaatgetreideiKiMM/i ph* r^ ' c - - gwui au.  mm
1 Sf f£ tan* ne bPtefrer  Bekanntmachung gilt Saatgetreide , das nach-
, ŝ EkL ^ ^ ^ ndwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich in, • >v , 1 |ulu,ui™en  Verrreoen flammt, die nch m
Sescllschtzßt haben ^ rcn  wit dem Verkaufe von Saatgetreide be-

\ 2 . § 5 c“ "
tvirb f erhöhen sich>etr,t I 2. § 5 echält folgende Fassung: „Die Höchstpreise der §§ 1,

:n. ■ ae fi;u„r '7 mat?fi 1<f't ^ anuar 1916 um u  Mark , ferner am
L ie .̂ ' Februar , am 1. März , am 15. März 1916

'- LchlchÄLsl^  d °m 1. April 1916 ab,eiten
LtJ . lT § s? Ed als Absatz3 angefügt : „Die Kommu-

AmtllL b erd ?  Reichsgetreidestelle sind bei Abgabe von
rrfchteb 9 öe  Zu Saatzwecken an bte Höchstpreise nicht gebunden."

0’ (?>' c- ^ Slrttfcl I] ,
geganK Kraft 'b Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung

Kerls», den 17. Januar 1916.
_ » cy  Stellv ertreter de» Reichska - rler« Delbrück.

Bekanntmachung.
a der Verordnung des Bundesrats zur Eraän-

nqsstellen nnl. v "Äug über die Errichtung von Preisprü-
15  iNel ^ L mvom  25 . September

tesetzbl. § ?Ä ? etzbl. S . 607) vom 4. November 1915 (Neichs-
lusschluß der ^ '̂uü für den Umfang der Monarchie mit

SlcitUttJ1ä j our ^ahenzollernschen Lande folgendes ungeordnet:
* - ■ »n Ä .1 i ? JWüPa ^ Absatzes nnd deriteife von lebVns ä r ■f'T " .’l9***************  ? eS  Satzes und bei

*eil lebenb em  Vieh wrrd für zede Provinz, für die Pro¬

vinz Hessen-Nassau für jeden Regierungsbezirk, ein rechtsfähiger
Verband gebildet.

Der Oberpräsident in Potsdam ist befugt, die Provinz
Brandenburg oder Teile von ihr mit der Stadt Berlin für die
Durchführung dieser Anordnung zu einem besonderen Verbände
zusammenzuschließen.

8 2.  Dem Verbände gehören an:
1. alle Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche

iciederlassung haben. Falls sie binnen einer in der Satzung zu
bestimmenden Frist dem Verbandsvorstande gegenüber die Erklär¬
ung abgeben, daß sie auf die Ausübung des Gewerbebetriebs
verzichten, erlischt die Mitgliedschaft;

2. die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die den Handel
oder den Kommissionshandel mit Vieh betreiben und ihren Sitz
im Verbandsbezirk haben.

Auf Antrag können Mitglieder des Verbandes werden:
„„ 3- Fleischer, die im Verbandsbezirk vom Landwirt oder

Master Vieh kaufen wollen,
4. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften, die

ohne im Verbandsbezirk eine gewerbliche Niederlassung oder ihren
Sitz zu haben, im Verbandsbezirk Vieh kaufen oder Kommissions¬
handel mit Vieh betreiben wollen.

8 3. Der Ankauf von Vieh vom Landwirt oder Master zur
Schlachtung,

der Ankauf von Vieh zum Weiterverkauf,
der kommissionsweise Handel mit Vieh

ist in den Berbandsbezirken außer dem Verbände selbst nur den
Verbandsmitgliedern, die von dem Vorstande eine Ausweiskarte
erhalten haben, gestattet.

§ 4**** - Rinder, Schafe und Schweine werden auf Eisenbahnen,
Kleinbahnen und Wasserstraßen zur Beförderung nur angenom¬
men, wenn der Versender

entweder sich als Mitglied des für die Versandstelle qebil-
deten Verbandes ausweist,

oder eine Bescheinigung dieses Verbandes vorlegt, daß der
Versand für dessen Rechnung erfolgt,

oder eine Bescheinigung der Polizeibehörde des Versand¬
ortes vorlegt, daß der Versand gestattet ist.

Die Ortspolizeibehörde darf diese Bescheinigung nur aus¬
stellen, wenn es sich um einen Versand von Vieh aus einem
landwirtschaftlichen Betriebe an einen anderen landwirtschaftlichen
Betrieb handelt. Die Regierungspräsidenten sind befugt, auch in
anderen Fällen aus wichtigen Gründen die VersendungserlaubniS
zu erteilen.

§ 5. Als JBie§ im Sinne dieser Anordnung gelten Rinder,
Schaft und Schweine . Durch die Satzung kann der Handel mit
Albern im Gewicht unter 150 kg  und mit Ferkeln und Läufer¬
schweinen im Gewichte unter 50 kg  für das Stück von dieser
Anordnung ausgeschlossen werden.

8 6. Die Satzung des Verbandes wird von dem Oberpräsi¬
denten, in den Regierungsbezirken Kassel und Wiesbaden vom
Regierungspräsidenten erlassen.

8 7. Wer entgegen der Vorschrift des § 3 dieser Anordnung
unbefugt in einem Verbandsbezirk Vieh kauft, oder kommissions¬
weise Handel mit Vieh treibt, desgleichen

wer an eine nach dieser Vorschrift nicht berechtigte Person
Vieh verkauft, oder zum kommissionsweisenVerkauf abgibt, sowie

wer den sonstigen Vorschriften dieser Anordnung oder der
nach § 6 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, wird nach § 17 der
Verordnung zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Er-



richtung von' Preisprüfungsftellen und die Versorgungsregelung
vom 25. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 607) mit Gefäng¬
nis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhun¬
dert Mark bestraft.

§ 8. Diese Anordnung tritt am 15. Februar 1916 in Kraft.
Kerli«. den 19. Januar 1916.
Der Minister der ösfe«tliche« Arbeite «, v. Breitenbach.
Der Minister für Handel n»d Gewerbe . Sydow.
Der Minister f. Zandwirtschaft. Domänen«. Forsten.

Dr. Freiherr von Schorlemer.
Der Minister de» Inner «, von Loebell._

Satzung
fiir die Restel»«- de» Uiehanbanf » im Resier «ng«bezirk

Wiesbaden.
§ 1. Zur Regelung der Beschaffung, des Absatzes und der

Preise von lebendem Lieh (Rindern, Schafen und Schweinen) ist
auf Grund der Verordnung des Bundesrats zur Ergänzung der
Bekanntmachuug über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und
die Versorgungsregelung vom 25. September 1915(Reichs-Gesetzbl.
6 . 607) vom 4. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 728) für
den Umfang deS Regierungsbezirks Wiesbaden ein Verband gebildet.

Der Verband fübrt de« Namen: LiehhandelSverbaud für den
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der Verband ist rechtsfähig; er hat feinen Sitz in Frankfurt
,« Mai«.

§ 2. Der Verband überwacht und regelt die Beschaffung von
Vieh im Regierungsbezirk Wiesbaden und dessen Absatz.

Er ist mit Genehmigung deS Regierungspräsidenten zn Wies¬
baden befugt, die zu zahlenden Preise festzusetzen und Bestimmungen
über die beim Weiterverkauf zulässige» Aufschläge zu treffen.

Die VerbandSmitglieder find a» die Einhaltung der feßge.
setzte« Preise gebunde«.

8 3. Dem Verbände gehören an:
1. Alle Viehhändler, die im Regierungsbezirk Wiesbaden ihre

gewerbliche Niederlassung und bereits vor dem 1. Juli 1914
Viehhandel im Hauptberuf betrieben habe«. Falls sie binnen vier
Wochen vom Tage des Erlasses dieser Satzung dem Vorstände die
Erklärung abgeben, daß sie auf die Ausübung des Gewerbebetriebes
verzichte», erlischt die Mitgliedschaft.

2. die Landwirtschaftlichen Genoflenschaften, die den Handel oder
den Kommissionshandel mit Vieh betreiben und ihren Sitz im
Regierungsbezirk Wiesbaden haben.

Die vorgenannten Mitglieder haben sich unverzüglich, längstens
binnen vier Wochen vom Tage des Erlaffes dieser Satzung beim
Verbände zur Mitgliederliste anzumelden.

§ 4. Auf Antrag können Mitglieder des Verbandes werden:
1. Fleischer, die im Regierungsbezirk Wiesbaden Vieh vom

Landwirt oder Mäster kaufen wollen,
2. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften, die, ohne

im Regierungsbezirk Wiesbaden eine gewerbliche Niederlassung oder
ihren Sitz zu haben, im Regierungsbezirk Wiesbaden Vieh kaufen
oder Kommissionshandel mit Vieh betreiben wolle»,

3. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche Nieder¬
lassung haben, jedoch vor dem1. Juli 1914 Biehhandel im Haupt¬
beruf nicht getrieben haben.

4. Landwirtschaftliche Bereinigungen(Zuchtgenosienschafteu, Zucht-
viehverbände), die ihren Sitz im Verbandsbezirke haben.

§ 5. Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom Vorstaude
eine Nusweiskarte. Genossenschaften erhalten für die von ihnen zu
bezeichnenden Personen Ausweiskarten. Sofern kür eine Genossen¬
schaft mehrere Personen Ausweiskarten erhalten sollen, sind neben
der HouptausweiskarteNebenkarten auf die Person auszuüelleu.
Händler, die Aufkäufer beschäftigen, haben für diese aus den Namen
lauteode Nebenkarten zu beantragen.

Die AusweiSkarte» sind von den Derbandsmitgliedtrn bei
jedem ihnen nach8 7 vorbehaltenen Viehhandelsgeschäft ohne Auf¬
forderung vorzulegeu.

8 6. Die Ausstellung von AuSweiskarten ist zu versagen, wenn
Gründe vorliegen, die es rechtfertigen würden, dem Mitgliede den
Betrieb deS ViehandelS auf Grund der Verordnung vom 23. Sept.
1915 zur Fernhaltuug unzuverlässiger Perfooen vom Handel(RGBl.
S . 603) zu untersagen.

Die Versagung kann bei der Entscheidung auf Anträge zur Auf¬
nahme als Mitglied nach8 4 auch dann erfolgen, wenn wichtige Gründe
gegen die Erteilung der Ausweiskarte vorliegen.

Ueber die Erteilung entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand kann einem Mitgliede die Ausweiskarte(8 5)

e«tziehen, wen» Gründe vorliegen, die es rechtfertigen würden, dem
Mitgliede den Betrieb des V'ehhandelS auf Grund der Verordnung
vom 23. Sept. 1915 zur Fernhaltuug unzuverlässiger Personen vom
Handel(RGBl. S . 603) zu untersage», oder wenn das Mitglied
wiederholt den Beftimmuogen dieser Satzung oder den gemäß8 11 er¬
lassenen Anordnungen des Verbandes zuwiderhandelt.

Mit der Eutziehuug der Ausweiskarte verliert das Mitglied
das Recht zum Handel mit Vieh im Reg.-Bez. Wiesbaden.

Ueber Beschwerden wegen der Versagung oder Entziehung von Aus-
veiSkarte« sowie über alle den Viehhanvelsverb and betreffenden Ange.

legenheitenentscheidet der RegiernnaSpräsident zu Wiesbaden endgülti^vung
Wird einem Mitglieve seine Ausweiskarte entzöge«, so wttbhgrea

damit gleichzeitig die für seine Ankäufer ausgestellten Nebenkarte§
ungültig. dlich

Die Entziehung der Karte ist in den für die Beka«nt«achmder s
des Vorstandes bestimmten Blättern (8 19) auf Kosten des Wjährl
gliedes zu veröffentlichen. j §

§ 7. Der Ankauf von Vieh beim Landwirt oder Mäster z,s erst
Schlachtung, der Ankauf von Vieh zum Weiterverkauf, der komM6.
sionsweise Handel mit Vieh ist im Regierungsbezirk Wiesbaden
gestattet: Verl

dem Verbände selbst mit Genehmigung des Regierungspri verar
deuten, den VerbandSmitglieder», die von dem Verbände ei
AusweiSkarte erhalten haben.

Der Handel mit Ferkeln und Läuferschweinen im KeW Hälft
unter SO kg für das Stück fällt nicht unter die Bestimmungen!>odeo.
Satzung. Dc

Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh beim Landvmtzung,
oder Mäster zur Schlachtung für den eigenen Bedarf, soweit er ßrsbad
im örtlichen Verkehr ohne Versand auf der Eisenbahn abwicksrages
bedingt nicht die Mitgliedschaft zum Verband. undert

§ 8. Ueber jedes nach8 7 dem Verband und seinen Mitglied
gliedern vorbehaltene Viehhandelsgeschäft ist unter Kennzeichn» Be
der gehandelten Tiere vom Käufer eine vorschriftsmäßige Anzchrntsch
nach dem MusterA dem Vorstande beS Verbandes einzureich §
Die Anzeige ist spätesten? bei der Uebeiaahme des BieheS zu «es jed
statten, auch dann, wenn das Geschäft schon zu einem früherüfung
Zeitpunkt abgeschlossen worden ist. Mies!

Der Verkäufer kann eine Abschrift der Anzeige verlaagl Ue!
eine Abschrift der Anzeige muß der Käufer behalte« und mindestckosten
ein Jahr laog. vom Tage des Kaufabschlußes ab gerechnet, auMbetrl
wahren. :r Des

§ 9. Die VerbandSmitglieder find verpflichtet, über alle iesbad
ihre Rechnung im Regierungsbezirk Wiesbaden getätigte« Vieh, Fe
käufe Buch zu führen. In das Buch, das mit fortlaufender Alnis i
tenzahl versehen sein muß, find einzutragen sämtliche Angabe»ii!. 8
den Kaufabschluß, die die Anzeige an den Verband enthält, soäsident
die Angaben über den Weiterv rkauf der Tiere. Die Anlage«desb
Buches hat nach dem Muster8 zu erfolgen. Das Buch ist k §
Verlangen jederzeit dem Vorstande des VerbandeS oder einem« Laai
ihm Beauftragten zur Einsicht vorzulegeu. zirks,

§ 10. Organe des Verbandes sind: Be
1.) der Vorstand. r öfl "*
2.) der Beirat, " s ■
3.) die Mitgliederversammlung. ^tand

8 11. Der Vorstand fübrt die Geschäfte des Verbandes,"
vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

Der Vorstand erläßt die näheren Anordnungen zur Au?!
werm

übe
rung der in 8 2, dem Verbände übertragenen̂Aufgaben und
fugnisse, er bedarf hierzu der Genehmigung des Regierungspräsident Jv

2 1 (1 crv . ., * ; « * *»« « irtrttfcattXo » Itnh
§ 12. Der Vorstand̂besteht aus einem Vorsitzende« und f£ en jUMitgliedern. Für den Vorsitzenden und die Mitglieder wer

Stellvertreter bestellt. „s.s E
Den Vorsitzenden und die Mitglieder sowie die Stellvertlts,. ^

ernennt aus Widerruf der Regierungspräsident zu WieSbâ ,̂^
Von den Mitgliedern werden drei von den HandelskammernF § c
der Zahl der im Regierungsbezirk Wiesbaden ausäßigen Liehhän̂ E.
drei von der Laodwirtschaftskammervorgeschlagen. Das Gb Mr,
gilt für die stellvertretenden Mitglieder.

Der Vorsitzende, die Mitglieder und die Stellvertreter!
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten Ersatz ihrer« , .
auslagen. Lhhlll.

Der Vorstand tritt auf Berufung des Vorsitzenden oder ler* m
Stellvertreters in dem in der Berufung bestimmten Orte zusam»
Gr muß binnen zwei Wochen berufe» werden, wenn mindchme bei
drei Mitglieder es verlangen. » lwe bei

Der Vorstand ist beschlußfähig, wen« außer dem Vorsitze«
oder seinem Stellvertreter mindestens zwei Mitglieder »der
Stellvertreter anwesend sind. rreiul»

Die Beschlüsse werden, soweit nicht besonders bestimmt:
mit einfacher Stimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmengleichheit
die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreter? de» D
schlag.

Der Vorstand weist sich aus durch eine Bescheinigungr
Regierungspräsidentkn zu Wiesbaden über seine Zusammenft

Erklärungen für den Vorstand sind rechtsverbindlich, we
von dem Vorsitzenden oder seinem Stellverteter und einem t
lichcn oder stellvertretenden Vorstandsmitgliede abgegeben»i

Die Beschlüsse deS Vorstandes werden in gleicher Weift
urkundet.

8 13. Der Beirat besteht aus zwölf Mitgliedern: Ijife■ -
werden sechs durch die Mitgliederversammlung(8 14) jährlich'^ ^
wählt, drei Mitglieder ernennt die Landwirtschastskammeru»M-
ein Mitglied ernennen die Magistrate der Städte Frankfurtr-b
Wiesbaden und Limburg.

Der Betrat wird vom Vorstände nach Bedarf, minbeffcnp-
doch einmal in jedem Vierteljahre berufe». Er ist über die'



n enbaüTtijĵ ung eines UeberschuffeS «nd die Deckung eines Fehlbetrages
>' so wertzhörea (§ § 17 »nd 20) .
ftefienfari § 14 . Die Mitgliederversammlung wird Mindestens einmal

iirlich vom Vorstande berufen . Sie Hot aus der Zahl der Mit-
tmachunjHder sechs Mitglieder für den Beirat jährlich zu wählen . Ihr

des Msjährlich ein Jahresbericht und ein Geschäftsabschluß vorzulegen,
r § 15 . DaS Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

Mäster ;,s erste Geschäftsjahr umfaßt die Zeit bis zum 31 . Dezember
er komoL6.
esbaden , 8 16 . Für die Ausstellung der Auswciskarten ( 8 5) ist an

, Verband eine Gebühr zu zahlen , sie beträgt 50 vom Hundert
ernngsprtz veranlagten Gewerbesteuer bezw. Wandergewerbesteuer , mindestens
chande err 10 Mk . Letzteren Satz haben auch die gewerbesteuerfrei »er«

tagten Gewerbetreibenden zu zahlen . Für jede Nebenkarte wird
m Kevil , Hälfte der für die Hauptausweiskarte zu zahlenden Gebühr
nungen !>obea.

Der Verband ist befugt , von jedem den Bestimmuugen der
: Laudwdtznugeu Uliterliegenden Ankäufe von Vieh im Regierungsbezirk
lveit er stesbaden eine Abgabe bis zu einhalb vom Hundert des RechnungS-

abwickktrages, beim Kommissionshandel mit Vieh bis zu einhalb vom
ändert des dem Verkäufer zusteheuden Rechnungsbetrages , von den

einen Mitgliedern des Verbandes zu erheben.
nnzeichn» Bestehen Zweifel über die Höhe der Gebühr der Ausweiskarte,
;e Anzffentscheidet der Vorstand.
unzureichl 8 17 . Der Vorstand hat binnen 6 Monaten nach Beendigung
heS zu «es jeden Geschäftsjahres die Jahresrechnung aufzustellen . Die
in früherüfung und Abnahme erfolgt durch den Regierungspräfidenten

Wiesbaden auf Kosten des BiehhandelSverbandeS.
verlang ! Ueber die Verwendung eines nach Bestreitung der Geschäfts-
mindestckosten vorhandenen Ueberschusses und über die Deckung eines

-net , aufchlbetrageS entscheidet der Vorstand nach Anhörung deS Beirats.
:r Beschluß bedarf der Zustimmung deS Regierungspräsidenten in

ber alle lieSbadeo.
e« Vieh, Fehlbeträge sind von den Verbandsmitglieder « nach dem Ver-
ender Tlnis ihres letzten Jahresumsatzes einzuziehen,
ngabeuü 8 18 . Zu Aenderungeu dieser Satzung ist der Regieruogs-
hält , soäsident zu Wiesbaden nach Anhörung des Vorstandes deS Ver.
llolage » des befugt.
ach ist » 8 19. Die Bekanntmachungen des Vorstandes erfolgen in

einem » Laadkreiseu in den amtlichen Kreisblättern des RegierungS-
zirks, in den Stadtkreisen in den für die Veröffentlichung amt-
her Bekanntmachungen bestimmten Blättern , in den Amtsblatt
: Lavdwirtschaftskammer und in der Bichhaudelszeitung.

8 20 . Der Verband wird aufgelöst , wenn der Verbands'
rstand die Auflösung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit beschließt

cbandes, ^ der Regierungspräsident zu Wiesbaden dem Beschlüsse zustimmt,
'ver mit dem Zeitpunkt , zu dem die Bekanntmachung des Bundes«

iur Half*5 "ber die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Ver-
r und kgungsregelung vom 24 . September 1915 außer Kraft tritt,
iprästdent Liquidation deS Verbandes erfolgt durch den Vorstand.
>» unbfi ie  Schlußrechnung ist von dem Regierungspräsidenten zu Wies-
eder wer̂ " ^ prüfen und abzunehmen . Ueber die Verteilung eineS

»ach sich ergebeuden UeberschuffeS unter die Mitglieder des Ver-
5teHöerlr nt,e8  die Deckung eines Fehlbetrages beschließt der Verbands.
MieSbiil ' Anbörung des Beirats . Der Beschluß bedarf der

mmern W' " " kiung der Regierungspräsidenten zu Wiesbaden.

viehha »>NE ^ ' vorstehende Satzung tritt mit dem 16 . Februar 1916
i)as G , Miesbnbe » , den 8. Februar 1916.
»treten I Der Regtrr « « g » Pröftdrut,
! ibrer 1 . »- Meister.

^L A l e 01b M. f. $. Muster A*
# oder setehhau >dels » erba « d.
t zufam« Anzeige über den Ankauf von Vieh.

mindchwe heg Käufers . Wohnort.
iwe SeS Verkäufers . . . . Wohnort .

LorM Kreis.
oder degeustaub de « Kaufe « r . . . gezeichnet.

rreiubarter Kaufpreis : . . . Mark für den Zentner 50
esttmmt z kx Lebendgewicht nüchtern gewogen (12 Stunden futter-
leichheitk frei) *) ; gefüttert gewogen mit . . v . H . Gewichtsabzug *)
S dev » . . . . Mark für das Stück.
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Diejenige » Herren Bürgermeister des Streifes , welche mit
der Erledigung meiner Verfügung vom 28 . Januar 1916 K . 451
betr . Neuregelung der Selbstversorgung noch i» Rückstände stud,
werden an die sofortige Erledigung mit Frist von 3 Tage » » inert.

Westerburg » den 7. Februar 1916.
Der Uorsttzeude de« Krei «a«» schuste*

de« Kreise « Westerburg.

Ausführrtrigsanweisung
- für die Erhebung der Vorräte a» Grzeugntsse« der

Kartoffeltrockuerei « nd Karlofseistärkefabrikutto « am
IS. Februar 1916.

Auf Anordnung deS Reichskanzlers findet am 15 . Februar
1916 im Deutsche» Reiche auf Grund der Bekanntmachung über
Borratserhebnngen vom 2 . Februar 1915 (R . G . v . S - 54 ) eine
Aufnahme von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und Kartoffel-
stälkefabrikation statt , für deren Ausführung im Gebiete deS Köuig-
rrichs Preußen folgende Bestimmungen gelten:

1 . Die Aufnahme erstreckt sich auf
a ) Kartoffelfchnitzel,
b ) Kartoffelstöcken , Kartoffelgrießflocken,
c)  Kartoffelwalzmehl.
d) Kartoffrlstärkemehl,
e) trockene Kartoffelstärke,
k) feuchte Kartoffelstärke,
x ) Stärkesirup , Bier -, Essig - und Rumcouler,
b ) Stärkezucker (Traubenzucker ) ,
i) Dextrin,
k ) sonstige Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und Kartoffel¬

stärkefabrikation.
Ausländische Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und Kar-

toffelstärkefabrikation jeder Art stnd ebenfalls anzuzeigen.
2 . Wer Vorräte der vorbezeichnete » Ware « am 15 . Februar

1916 im Gewahrsam hat , ist verpflichtet , diese Vorräte nnd ihre
Eigentümer anzuzeigen.

1 Vorräte , die sich am 15 . Februar 1916 ans de« Transporte
befinden , sind unverzüglich nach dem Empfang vom Empfänger
anzuzeigen.

Von der Auzeigepfficht stnd dtejeuigen befreit , deren Vorräte
an den vorbezeichneten Waren insgesamt (d. h. alle Waren zu¬
sammengenommen ) 85 Doppelzentner nicht übersteigen.

3. Wer der ihm hiernach obliegenden Auzeigepfficht nicht nach¬
kommt, verfällt den Strafbestimmungen deS § 5 der Bekanntmachung
über BorrotSerhebungen vom 2 . Februar 1915 , der lautet:

Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grnod dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben « acht,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mk . bestraft ; auch könne» Vorräte , die ver¬
schwiegen worden sind, im Urteil für de» Staat verfalle » erklärt
»erden.

Wer fahrlässig die Ausknnft , zu der er ans Grnnd dieser
Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt,
oder unrichtige oder unvollständige Angabe « macht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im UnvermögenSfalle
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
4. Die Anzeige erfolgt nach einem Vordruck , der, soweit er de»

Beteiligten nicht bereits von der TrockenkartoffelverwertungSgesell«
schaft m. b . H . durch Vermittlung gewerblicher BernfSvereinigunge»
zugegangen ist, in Stadtkreisen bei dem Magistrat oder der von
ihm bestimmten Stelle , in Landkreisen bei dem Laudrate (Ober¬
amtmann ) erhältlich ist.

Kt « zum 18 . Februar 1916 sind die « « « gefällte « Ver¬
drucke von de « Anzeigepflichtige « , auch von denen, die de»
Vordruck durch die gewerblichen BerufSvereinigunge » erhalle » haben,
io Stadtkreisen dem Magistrate , in Landkreisen dem Kaudrate
(Oberamtmann ) z« Lbermittel « .

5- Die Landräte (Oberamtmäoner ) und die Magistrate der
Stadtkreise sorgen für öffentliche Bekanntmachung der Erhebnng
nnd geben die bei ihnen angefordeteu Vordrucke an die Anzeige¬
pflichtigen ab - Die Landräte (Oberamtmänner ) versenden außerde«
je ein Stück dieser Anweisung an jeden Gemeinde - und Gntsvorsteher
ihres Kreises mit der Weisung , in geeigneter Weise für öffentliche
Bekanntmachung der Erhebung Sorge zu tragen.

Die eingehenden Vordrucke prüfen die Magistrate der Stadt¬
kreise und die Landräte (Oberamtmänner ) darauf , daß kein an.
zeigepflichtiger Betrieb fehlt , und senden sie danach unverzüglich
unbearbeitet au das Kaiserliche Statistische Amt in Berlin W . 10,
Lützowufer 6/8 . Besteht die Vermutung , daß ein anzeigepflichtiger
Betrieb keine Anzeige erstattet hat , so ist er nnverzüglich zur
Aeußernng aufzuforder « .



k 6. Werden bei de« zu 4. genannten Behörde« mehr Vordrucke
-IS übersandt gebraucht, s» ist die benötigte Zahl unmittelbar vo«
der Trocke,kartoffelverwertu »gSzesellschaft m. b. H. in Berlin Vf-  9,
Köthenerstr. 37, nachzuforden.

ferliw , am 19. Januar 1916.
Der Minister de« Inner « .

I . A. : Lr . Freund.

De« Herr» Bürgermeister « des Kreist«
«eht je 1 Exemplar der AurführunqSanweisnng zv. Für öffentliche
Bekanntmachung der Anweisung ist Sorge zu tragen . Die er-
forderlichen Anzeigeformulare sind umgehend bei mir anzufordern,
und sind nach Ausfüllung bis spätestens 18. Februar 1916 an
mich zurüchusendkg.

Westerburg , den 4. Februar 1916.
Der Kandrat.

Vekanntmachung,
über den Verkehr mit Brotgetreide . Vom 17. Januar 1916,

Der Bundesrat hat -auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 ( Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende
Verordnung erlassen:

8 1
Die Besitzer von beschlagnahmtem Brotgetreide können das

Getreide , sobald es ausgedroschen ist, dem Kommunalverbande.
zu dessen Gunsten es beschlagnahmt ist, jederzeit zur Verfügung
stellen. Der Kommunalverband hat gemäß den Vorschriften der
Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus
dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl. S.
363) dafür zu sorgen, daß das Getreide innerhalb zweier Wochen
abgenommen wird.

Die im § 20 der Verordnung vom 28 . Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 363 ) begründete Verpflichtung der Reichsgetreide¬
stelle, das ihr zur Verfügung gestellte Brotgetreide abzunehmen,
bleibt hiervon unberührt.

8 2
Die Reichsgetreidestelle, die Kommunalverbände , die Heeres¬

verwaltungen und die Marineverwaltung haben für das inländische
Brotgetreide , was sie nach dem 31. Dezember 1915 und vor
dem 15. Januar 1916 erworben haben , zwölf Mark fünfzig
Pfennig , und für inländisches Brotgetreide , daß sie vom 15.
Januar an bis zum 17. Januar 1916 einschließlich erworben
haben, elf Mark für die Tonne nachzuzahlen . Der Empfänger
der Nachzahlung hat , wenn er nicht zugleich der Getreideerzeuger
ist, den Betrag an den Getreideerzeuger weiterzuzahlen , soweit
dieser dasMetreide nach dem 31. Dezember 1915 geliefert hat.

Der Höchstpreis, der für Brotgetreide in der zweiten Hälfte
des Monats März gilt , kann auf Antrag von den in Abs. 1 ge¬
nannten Stellen für Brotgetreide , das bis zum 31 . März 1916
zur Verfügung gestellt, aber noch nicht abgeliefert ist (§ 1), aus¬
nahmsweise auch dann gezahlt werden , wenn es nicht vor dem
1. April 1916 hat abgeliefert werden können aus Gründen , die
der Besitzer nicht zu vertreten hat und die außerhalb seines Be¬
triebes liegen. Die Nachzahlung darf nur erfolgen , wenn das
Getreide bis zum 15 . April 1916 abgeliesert und der Antrag
bis zum 15 . April 1916 gestellt worden ist.

8 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berti «, den 17. Januar 1916.
-er Stellvertreter de« Reichska « ster« . Delbrück

ZwMsts-Versteigernnst.
Am Samstag, de« 12. Februar 191«,

Mittags 12 Uhr,
versteigere ich in Westerstur«

1 - lavier . 1 Bücherschrank , 1 S - pha mit Umba « .
1 Vipl . Schreivtisch zwangsweise öffentlich meistbietend

gegen Barzahlung . Zusammenkunft beim Bürgermeisteramt.
Ue « « er »d , den 11. Februar 1916.

Sielaff , Gerichtsvollzieher.

IM " Schepeler ’s
Kaffee , Tee und Kakao
sind unübertroffen au Feinheit

und Ausgiebigkeit. 5449
Alleinverkauf für Westerburg

Haus Bauer,
Kol onialwarenhandlun e.

SM-Oel Echtz
Von der Nahrungsmittel-

Kommission geprüft und lt . Gut¬
achten des Herrn Geh. Neg.-Nat
Dr . H. Fresenius , Wiesbaden
zugelassen. Zu beziehen nur für
Wiederverkäufer in Balon von
25 u. 50 Kilo sowie Fässer von
175 Kilo durch Kaufmann
Theodor Bleitgrn , Diez.

Wcr schrncl schinen
mit Schwungrad -Antrieb . — Jede Maschine wird

Probe gegeben. —
Mäßige Preise.

J  aiichepumpei
Allein -Vertrieb der Patent „ Mink " Pumpe

— Durch Waggonbezug billige Preise . —
Enorme Leistung . — Einfachste Handhabung.

Selbsttätige Entleerung.
Vorrätige Längen 3.—, 3,25, 4.— , 4,25 , 4,50 , 4,75 5-
Jede Pumpe wird 4 Woche « zur Probe gegeb.

. ilfniiilitf Sffll)llilf!i)-| nu(f|fföll(
J dauerhaft gearbeitet — zu billigen Preise

. Dich- u. WaschKesse
ca. 1400 Stück Lager.

Räucherapparate
In etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Stachkl- Hilft Mfitpnftrajit
sowie Ackerwagenein.

Bei Bedarf bitten Preise einzufordern.
— Bei Kauf wird die Fahrt vergütet . —

C. von Saint George
Hachenburg.

Musterlager und Vertretung bei Herr « Han « Ha«
in Wefterdarg . Für Rerrnerod und Emmerich
Kain tüchtige Uertreter gesucht . Schlosser l
Eisenhändler bevorzugt . Anfragen erbitten dieserba
schnellstens. g4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ *►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(Kroppach) Bhf. Ingelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkircben (Westerwald)
Wir empfehlen zur so¬

fortigen Lieferung:
Thomasmehl, Kali-
Salz, Kainit , Super¬

phosphat und
Amm oniak-Super-

pliosphat.
Ferner:

Carbid, Schweine¬
schrot ,Brockmanns
Futterkalk , Koch¬
salz, Viehsalz usw.
alles in guter Qualität.

Berliner
Rote Kreuz-L«

|ä Mk. * ,50 17851 Geld
Ziehung vom 23.- 26. Feh
ra« Mä  600001gewinne v.

fe “; 100000,5
130000 Mk. bares

Köiiigsbergerl
ä 1 Mk. 11 Lose 10

Ziehung am 16. Mär!

3397 Gewinne Qj|i . Werte von
laupt-
■ewinn 15000,40t

| ( Porto 10 Pf ., jede Liste
versendet Glücks -Kolt

IHeinr.Deecke, Kret
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